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An alle Mitglieder des  
Fachverbandes Betonbohren und  
–Sägen Deutschland e.V. 

 

Es schreibt Ihnen: 
Ernst William  
Tarifausschuss 
c/o WF Betontrennverfahren 
Brücklesäckerstr.  6 
74248  Ellhofen 
Tel  07134 – 5 28 48 48 
Fax 07134 – 5 28 48 49 
info@wf-heilbronn.de 
www.fachverband-bohren-saegen.de 

    
 
 
 
 
Ernst William, Mitglied des Tarifausschusses, informiert zum Thema Arbeitszeitkonten 
 
Das Sozialgesetzbuch IV § 7e schreibt allen Unternehmen vor, dass Ansprüche der Arbeitnehmer 
aus Wertguthaben, z.B. aus Arbeitszeitkonten vom Unternehmen gegen Insolvenz abgesichert 
werden müssen.  
 
Die Umsetzung dieses Gesetzes verlangt die IG Bau zusätzlich im letzten Rahmentarifvertrag. 
 
Setzt ein Unternehmer dieses nicht um, so haftet er “laut Gesetz“ mit seinem Privatvermögen, zudem 
können Arbeitnehmer bei nicht abgesicherten Konten die sofortige Auszahlung verlangen. 
 
Wir haben die Absicherungsmöglichkeiten im Tarifausschuss diskutiert und uns für die günstigste Art, 
der Absicherung in Form einer Kautionsversicherung entschieden. Hierzu wurde der preis/ -
leistungsgünstigste Anbieter auf dem Markt ermittelt.  
 
Das Verhandlungsergebnis mit der R + V Versicherung liegt Ihnen nun vor.  
Die R + V Versicherung hat am 05.02.2010 mit dem Fachverband eine „Erklärung zur 
Zusammenarbeit“ unterzeichnet. 
 
Das bedeutet für jedes Mitglied die Möglichkeit zu haben, auf einfachstem Wege dem Gesetz sowie 
dem Tarifvertrag Genüge zu tun. 
 
Die R + V Versicherung benötigt lediglich ein ausgefülltes Kontaktformular des Unternehmens und 
fertigt dann ein Angebot. 
 
Die Absicherung auf diesem Wege ist kostengünstig, einfach in der Handhabung und erfüllt die 
gesetzlichen und tariflichen Forderungen. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Ernst William 
Mitglied des Tarifausschusses 
 






